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eine ^roecfbtenlicfye Fufamincnarbeit non 33et)örben, gorftnrntcrn, praf-
tifd)cn Forftbeamten, fomie non pribaten 93auntfd)ulen unb ©ärtncreieit
liotmenbig.

Das Ked)t 311m Beercitfammeln. ^

(2lu§ bem BintbesSgeridjt.)

Der l^anbrat be§ ®anton§ Uri erliefe am 14./21. Steril eine 9>erorb=

nung betreffenb ba§ 53ccrenfammcltt, bereit ©inteitung au§füt)rt, ba§

93eerenfammeln müffe georbnet werben, „weil e§ in ârgerniêerregcnber
9(rt nnb 2Beife an ©onn= unb Feiertagen ausgeübt wirb, ungcactjtet, bafe

buret) 2ïrt. 1 unb 10 bcë ©onntagêgefefeeê baê 9htf= unb 9tbtaben ltitb
ber BBarentranêport fomie baê £afttragcu an ©onn- unb Feiertagen
öerboten ift." Die Berorbnung enthält in paragraph 1 eine Borfcferift,
bic bem Beerenfantineln ber ©onntagêauêftiigler ben bieget [teilen mitt :

„5(n ©onm unb Feiertagen ift baê 93eercnfammetn mit körben, ©efäfeen,
©ädeit unb bcrgtcicfecn gurrt Fortfctjaffen öerboten." 93on 90. Furftut),
©dftoffer in ©rftfelben unb öier Sftitrefurrentcn mürbe gegen bie 33er*

orbnung ein ftaatëred)ttid)er 9îeturé> anê 93unbe§gcrid)t gerichtet, ba

bereu ^nragrapt) I unüercinbar fei mit 9trti!et 699 9lbfafe 1 be§ fcfemcü

3erifd)cn 3iöitgcfefebud)e§ : „Da§ Betreten bon 9Satb unb SSeibe unb
bie Aneignung mitbmaefefenber Beeren, ^itge unb bergleidjcn finb in ortê=

üblichem Umfang febermann geftattet, fomeit niefet im ^rtlereffe ber

Kulturen feitenê ber pftänbigen Beprben einzelne beftimmt umgrenzte
Verbote erlaffen werben." Die Urner Regierung leitete bem ÛReïurê

gegenüber ba§ fftedjt pm ©rtafe ber angefochtenen Berorbnung ab ait§
9Irtifet 6, 9tbfafe 1, be§ Fibitgcfcfeeë : „Die Kantone werben in iferen

öffenttiepredfttidfen Befugniffen buret) baê 53unbeêgioitrecfet niefet be=

fctjrönft." Ferner bermieê fie auf 5IrtiïeI 5, 9tbfafe 2, ZGB: „B3o ba§

©efefe auf bie Uebuug ober ben Drtëgebrauct) öerweift, gilt baê bisherige
fantouate 9ted)t at§ bereu 5Iuöbrutf, fotange nidft eine abweidfenbe
Hebung nacpgemiefeii ift."

Da e§ fid) pier niefet um ein räumlich umgrenztes Verbot 311111

©djufee ber Kulturen feanbett, wie e§ in Wrtifet 699 ZGB ben Kantonen
borbehalten ift, patte bic ftaatêrcd)tlicpc 9tbteitung bes Bunbeëgcricptê
31t prüfen, ob bic Berorbnung einen Berftofe gegen 9trt. 699 barftette.
©ine niept räumtiep begrcu3te ©infepräntung bc§ attgemeinen Becpte§

311m Beerenfammetn mufe fid) auf triftige ©riinbe be§ öffenttid)eu B3op
Ie§ ftüfeen, um bor 9trti!et 699 3utäffig 3U fein. Dabei ift bie ?tnmenbung
beftepenber poliseitieper Borfcpriften über bie Söaprung ber ©onntagê-

1 SDïit freunbtid)er Bewilligung ber tRebaftioit bem „Bunb" bom 31. ^ltlt
1982 entnommen.

— 337 —

eine zweckdienliche Zusammenarbeit van Behörden, Forstämtern, prak-
tischen Forstbeamten, sowie von privaten Baumschulen und Gärtnereien
notwendig.

Das Recht zum Beerensammeln/
(Aus dem Bundesgericht.)

Der Landrat des Kantons Uri erließ am 14./21. April eine Verord-
nung betreffend das Beerensammeln, deren Einleitung ausführt, das

Beerensammeln müsse geordnet werden, „weil es in ärgerniserregender
Art und Weise an Sonn- und Feiertagen ausgeübt wird, ungeachtet, daß

durch Art. 1 und 10 des Sonntagsgesetzes das Auf- und Abladen und
der Warentransport sowie das Lasttragen an Sonn- und Feiertagen
verboten ist." Die Verordnung enthält in Paragraph 1 eine Vorschrift,
die dem Beerensammeln der Sonntagsansslügler den Riegel stellen will:
„An Sonn- und Feiertagen ist das Beerensammeln mit Körben, Gefäßen,
Säcken und dergleichen zum Fortschaffen verboten." Bon W. Zursluh,
Schlosser in Erstfelden und vier Mitrekurrenten wurde gegeu die Ver-
ordnung ein staatsrechtlicher Rekurs ans Bundesgericht gerichtet, da

deren Paragraph 1 unvereinbar sei mit Artikel 699 Absatz 1 des schwei-

zerischen Zivilgesetzbuches: „Das Betreten von Wald und Weide und
die Aneignung wildwachsender Beeren, Pilze und dergleichen sind in orts-
üblichem Umfang jedermann gestattet, soweit nicht im Interesse der

Kulturen seitens der zuständigen Behörden einzelne bestimmt umgrenzte
Verbote erlassen werden." Die Urner Regierung leitete dem Rekurs

gegenüber das Recht zum Erlaß der angefochtenen Verordnung ab aus
Artikel 6, Absatz 1, des Zivilgesetzes: „Die Kantone werden in ihren
öffentlich-rechtlichen Befugnissen durch das Bundeszivilrecht nicht be-

schränkt." Ferner verwies sie auf Artikel 5, Absatz 2, X (4 k : „Wo das

Gesetz auf die Uebuug oder den Ortsgebrauch verweist, gilt das bisherige
kantonale Recht als deren Ausdruck, solange nicht eine abweichende

Uebung nachgewiesen ist."
Da es sich hier nicht um ein räumlich umgrenztes Verbot zum

Schutze der Kulturen handelt, wie es in Artikel 699 X(4R den Kantonen
vorbehalten ist, hatte die staatsrechtliche Abteilung des Bundesgerichts

zu prüfen, ob die Verordnung einen Verstoß gegen Art. 699 darstelle.
Eine nicht räumlich begrenzte Einschränkung des allgemeinen Rechtes

zum Beerensammeln muß sich auf triftige Gründe des öffentlichen Woh->

les stützen, um vor Artikel 699 zulässig zu sein. Dabei ist die Anwendung
bestehender Polizeilicher Vorschriften über die Wahrung der Sonntags-

i Mit freundlicher Bewilligung der Redaktion dem „Bund" vom 31. Juli
1932 entnommen.
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rufje auf bad Seerenfammeln guläffig, nur biirfen bie Kantone biefe
Sorfd;riften nid;t aid Sormanb benütjen, um bad 9ted)t auf Aneignung
ber milbmachfcnben $riid)te bed Sktlbed hinfällig gu machen, bad im
gibilgefclg fcbcrmaun eingeräumt morben ift. 91ad; ber 6unbe§gcrid)trU
d)eu Sed;tfbrcd)ung Bebcutct ber bon ber Unter Regierung angerufene
Art. 6 Z G B nicht etrna, bah bie Kantone in il;ren öffentlich=rechtlid;en
©rlaffen auf bad Sunbcdgibilrcd;t teinerlei 9ftüdfid)t gu nehmen ^aben;
bad fantonalc öffentliche 9ted;t muß fid; üielmetjr bem 93unfce§âiôiIrccÉ)t

angaffen, mo ed Serhältniffe Berührt, meldfe bicfein 9ted)te unterfteltt finb.
9öad borerft bie Anmenbung bed Unter Sonntagdgefefjed auf bad

Seerenfammeln Betrifft, fo berbictct beffen Artitel 1 jebc „ärgernid*
errcgenbe" Arbeit an Sonntagen; fattd aBec bad Serhaltcn einzelner
Sammler 511 Aergernid geführt hot, oermag bied nur ein Sorgehen ber

Sehörben gegen bie Sdjulbigcn, nicht aBer citt aKgetneined Scrbot bed

Sammelnd am Sonntag gu Begrünben. Artifet 1 bed ©efeüed berBictet
ferner für bett Sonntag gemer&Iiche Arbeiten, aïïeitt mentt barunter auch
eine in ber ABfid;t bed (SrtoerBed audgeführte 9?cbcnbefd;äftigung fällt,
fo gehört bod; gum Segriff bed ©emerbdmähigen, baff bie Bctrcffcnbe
Sätigteit nid;t Bloh gelegentlich), fonbern mit einer gemiffett Siegelmähig-
ïeit Betrieben mirb. ©nblid) Bezieht fid; bad in Art. 10 aufgefteftte Scrbot
bed Saftentragend am Sonntag nur auf foldje Strandhorte, bie eine

gemiffe îôrperlicîje Anftrengung erforbern uttb ed tonnte bedhctIB bad

$ortfd;affen bott Seeren nur treffen, toenn ed in gang auhergemöhnlichem
SïïaffftaBe borgenontmen mürbe.

Sie angefochtene Serorbnung gct;t nutt itt bobbelter tginfidjt über bad

Sonntagdrnhegcfeh htooud. Sie ber&ietet ttid;t nur bad gemerBdutäffig
audgeübte, fonbern febed Seerenfammeln. Sobann berBietet fie nicht nur
bad ^ortfdjaffen bon Seeren, fonbern bad Sammeln gum $ortfd;af?en.
@d finb aber teilte triftigen ©riinbe bed öffentlichen ASoïfled für biefe

Serfchärfung ind fÇelb geführt morben, benn bie Allgemeinheit ift nicht
baran intcrcffiert, ob Sonntagd in einem Dîudfad Bloh Srobiant nnb
S>äfcf)e ober auch gefammette Seeren fortgefd;afft merben, unb eine ge=

miffe Kontrolle barüber, ob bad Seerenfammeln nur getegenttid; ober

gemerbdmähig audgeübt mirb, liehe fich ohne Befonbere Schmierigteit
einrichten. Sie Serorbnuttg mill eben bad Seerenfammeln am Sonntag
fd)Icd)tmeg bcrunmöglichen unb fetjt fid; Bamit in SUberfprud; gu Art. 099

ZGB. Sie Urner Regierung Beruft fid) gu Unrecht auf bie in Art. 699

borBchottenc DrtdüBung, aid beren Audbrud gentäh Art. 5 ZGB bie

tantonaten ©efetje gu Betrad;ten feien, benn menn ed fd;on gmeifelhaft
ift, ob auet; Blohe ^oligeiertaffe aid Audbrud ber Drtdübung gelten tön=

nen, fo Begießt fid; bied auf alte $älle bann nur auf tantonale Sor=

fchriften, bie bor ^ntrafttreten bed gibilgcfchcd ertaffen mürben. Sic
angefochtene Serorbnuttg bon 1932 tann unmöglich ctld Audbrud ber
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riche auf das Beerensammelu zulässig, uur dürfen die Kautone diese

Borschriften nicht als Borwand benutzen, um das Recht auf Aneignung
der wildwachsenden Früchte des Waldes hinfällig zu machen, das im
Zivilgesetz jedermann eingeräumt worden ist. Nach der bundesgerichtli-
chen Rechtsprechung bedeutet der von der Urner Regierung angerufene
Art. 6 nicht etwa, daß die Kantone in ihren öffentlich-rechtlichen
Erlassen auf das Bundeszivilrecht keinerlei Rücksicht zu nehmen haben;
das kantonale öffentliche Recht muß sich vielmehr dem Bundeszivilrecht
anpassen, wo es Berhältnisse berührt, welche diesem Rechte unterstellt sind.

Was vorerst die Anwendung des Urner Sonntagsgesetzes auf das

Beerensammeln betrifft, so verbietet dessen Artikel 1 jede „ärgernis-
erregende" Arbeit an Sonntagen; falls aber das Verhalten einzelner
Sammler zu Aergernis geführt hat, vermag dies nur ein Vorgehen der

Behörden gegen die Schuldigen, nicht aber ein allgemeines Verbot des

Sammelns am Sonntag zu begründen. Artikel 1 des Gesetzes verbietet
ferner für den Sonntag gewerbliche Arbeiten, allein wenn darunter auch
eine in der Absicht des Erwerbes ausgeführte Nebeubeschäftigung füllt,
so gehört doch zum Begriff des Gewerbsmäßigen, daß die betreffende
Tätigkeit nicht bloß gelegentlich, sondern mit einer gewissen Regelmäßig-
keit betrieben wird. Endlich bezieht sich das in Art. 10 aufgestellte Verbot
des Lastentragens am Sonntag nur auf solche Transporte, die eine
gewisse körperliche Anstrengung erfordern und es könnte deshalb das

Fortschaffen von Beeren nur treffen, wenn es in ganz außergewöhnlichem
Maßstabe vorgenommen würde.

Die angefochtene Verordnung geht nun in doppelter Hinsicht über das

Sonntagsruhegesetz hinaus. Sie verbietet nicht nur das gewerbsmäßig
ausgeübte, sondern jedes Beerensammeln. Sodann verbietet sie nicht nur
das Fortschaffen von Beeren, sondern das Sammeln zum Fortschaffen.
Es sind aber keine triftigen Gründe des öffentlichen Wohles für diese

Verschärfung ins Feld geführt worden, denn die Allgemeinheit ist nicht
daran interessiert, ob Sonntags in einem Rucksack bloß Proviant und

Wäsche oder auch gesammelte Beeren fortgeschafft werden, und eine ge-
wisse Kontrolle darüber, ob das Beerensammeln nur gelegentlich oder

gewerbsmäßig ausgeübt wird, ließe sich ohne besondere Schwierigkeit
einrichten. Die Verordnung will eben das Beerensammeln am Sonntag
schlechtweg verunmöglichen und setzt sich damit in Widerspruch zu Art. 699

Xdk. Die Urner Regierung beruft sich zu Unrecht auf die in Art. 699

vorbehaltene Ortsübung, als deren Ausdruck gemäß Art. 5 TidlZ die

kantonalen Gesetze zu betrachten seien, denn wenn es schon zweifelhaft
ist, ob auch bloße Polizeierlasse als Ausdruck der Ortsübung gelten kön-

neu, so bezieht sich dies auf alle Fälle dann nur auf kantonale Bor-
schriften, die vor Inkrafttreten des Zivilgesctzes erlassen wurden. Die
angefochtene Verordnung von 1932 kann unmöglich als Ausdruck der
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DrtSübung betrachtet werben, ©omit bebeutet paragraph 1 ber 33er-

orbnung eine buret; ïeiuerlei triftige Erünbe beS öffentlichen ^ntercffcS
gerechtfertigte unb baher bunbeSredjtSWibrige Einfdjränfung beS in 31r=

tifcl 699 ZGB für febermann Oorbehaltencn Rechts pr Aneignung
milbroadjfenber 33eeren.

Der ftaatSrcd)tlichc SîefurS mürbe bemnacl; im ©inne ber Ermä=

gungen gutgeheißen unb paragraph 1 ber 33erorbnung aufgehoben. Da*

gegen ift ber Danton berechtigt, bie Seerenfammler auf bie 33orfd;riften
beS ©onntagSgefefjeS aufmerffam p machen, benen aud; hier nachgelebt
werben muß (Urteil üom 21. Fuü)-

Der Santon $ug hatte fd;on 1917 ein allgemeines 33erbot beS

33eerenfammeInS an ©onntagen erlaffen, welches dorn SunbeSgericbt
glcichfattS als 33crftof; gegen ?lrt. 699 ZGB aufgehoben würbe. F
dorliegenbcn Fall hotte bie Urner Regierung barauf l;Utgewiefen, baß

ber Santon Deffin 1928 ein ähnliches 33erbot erlaffen h^öe; bie ^rage
bleibt offen, ob baS Deffincr 33erbot bie Feuerprobe beS ftaatSre(f)tlid;en
RefurfeS bcftchcn würbe.

HunM)ol3t)erbroud) in ber Sd)toei3.
©rpebung 1930.

@d;on im Falpe 1926 hat ber ©djmeijerifche ÎSalbwirtfchaftSderbanb
ber Eibgenöffifchen Fufpcftion ^r Foeftwefen bie Stnregung unterbreitet,
eS möchten Erhebungen über ben Ipolperbraucl; in ber ©dpoei^ angeftettt
werben, ba bie 1914 oeröffentlichte ©tatifti! über ben Scuttholäderbraud)
derattet fei unb fein pdcrläffigeS 53ilb don ber SeiftungSfäljigfeit ltnferer
^ol^inbuftrie p geben dermöge. Fn einer dorn ©chwei^erifchcn SSalb*

mirtfdjaftSderbanb, bent ©chmei^erifchen Foeftberein unb bent ©dfjmeige-

rifchen ^oljinbitftriederbanb unterjeidpeten Eingabe würbe einige 9Ro=

nate fpätcr ber 33unbeSrat erfucht, neue Erhebungen über ben 97ubhoIâ=

derbraud; in ber ©dtjwci^ burchpführcn, unb am 80. September 1927

auf Antrag beS Eibgenöffifchen Departements beS Feuern dont 33itnbeS=

rat bie Durchführung einer Erhebung über ben Dtunbljolperörauch in
ber Schweif befd;Ioffen.

Die Ergcbttiffe biefer Erhebungen liegen nunmehr dor, als §eft 21

ber ,,©tatiftifd)en Queffcnmerfe ber ©chweig", herausgegeben dorn Eib=

genöffifchett ©tatiftifd;cn 9Iint, pgleid; als 9. Sieferung ber don ber

Eibgenöffifchen Fnfpeftion für Forftmefcn herausgegebenen ©chmeiprifchen
Forftftatiftif.

Dan! ber derftänbniSdollen Fufammenarbeit ber beteiligten eibge-
nöffifchen ?lcntter, rtämlid; ber Eibgenöffifchen F^fheftion für ForfUdefen
unb beS Eibgenöffifchen ©tatiftifdjen 2lntteS, berSantoitS* unb Eemeinbe*
behörben, ber 3?erbänbe ber 2Salbwirtfchaft, ber Jool^inbuftrie unb beS
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Ortsübnng betrachtet werden. Somit bedeutet Paragraph 1 der Ver-
ordnung eine dnrch keinerlei triftige Gründe des öffentlichen Interesses
gerechtfertigte nnd daher bundesrechtswidrige Einschränkung des in Ar-
tikel 699 X 6t R für jedermann vorbehaltenen Rechts zur Aneignung
wildwachsender Beeren.

Der staatsrechtliche Rekurs wurde demnach im Sinne der Erwä-
gungen gutgeheißen und Paragraph 1 der Verordnung ausgehoben. Da-
gegen ist der Kanton berechtigt, die Beerensammler auf die Vorschriften
des Sonntagsgesetzes aufmerksam zu machen, denen auch hier nachgelebt
werden muß (Urteil vom 21. Juli).

Der Kanton Zug hatte schon 1917 ein allgemeines Verbot des

Beerensammelns an Sonntagen erlassen, welches vom Bundesgericht
gleichfalls als Verstoß gegen Art. 699 ?,6tk aufgehoben wurde. Im
vorliegenden Fall hatte die Nrner Regierung darauf hingewiesen, daß

der Kanton Tessin 1928 ein ähnliches Verbot erlassen habe; die Frage
bleibt offen, ob das Tessiner Verbot die Feuerprobe des staatsrechtlichen
Rekurses bestehen würde.

Rundholzverbrauch in der 5chweiz.
Erhebung 1930.

Schon im Jahre 1926 hat der Schweizerische Waldwirtschaftsverband
der Eidgenössischen Inspektion für Forstwesen die Anregung unterbreitet,
es möchten Erhebungen über den Holzverbrauch in der Schweiz angestellt
werden, da die 1914 veröffentlichte Statistik über den Nutzholzverbrauch
veraltet sei und kein zuverlässiges Bild von der Leistungsfähigkeit unserer
Holzindustrie zu geben vermöge. In einer vom Schweizerischen Wald-
mirtschaftsverband, dem Schweizerischen Forstverein und dem Schweize-
rischen Holzindustrieverband unterzeichneten Eingabe wurde einige Mo-
nate später der Bundesrat ersucht, neue Erhebungen über den Nutzholz-
verbrauch in der Schweiz durchzuführen, und am 36. September 1927

ans Antrag des Eidgenössischen Departements des Innern vom Bundes-
rat die Durchführung einer Erhebung über den Rundholzverbrauch in
der Schweiz beschlossen.

Die Ergebnisse dieser Erhebungen liegen nunmehr vor, als Heft 21

der „Statistischen Quellenwerke der Schweiz", herausgegeben vom Eid-
genössischen Statistischen Amt, zugleich als 9. Lieferung der von der

Eidgenössischen Inspektion für Forstwesen herausgegebenen Schweizerischen
Forststatistik.

Dank der verständnisvollen Zusammenarbeit der beteiligten eidge-
nössischen Aemter, nämlich der Eidgenössischen Inspektion für Forstwesen
und des Eidgenössischen Statistischen Amtes, der Kantons- und Gemeinde-

behörden, der Verbände der Waldwirtschaft, der Holzindustrie und des
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